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Papsttum und mit ihm die lateinische Kirche von vornherein gegen das 
System der byzantinischen Reichskirche mit seiner beherrschenden Stel­
lung des Kaisers schärfsten Widerstand geleistet hat. Die gelasianische 
Zweigewaltenlehre 21) hat im Osten niemals eine ähnliche Bedeutung 
für die Gestaltung des Verhältnisses von Staat und Kirche gewonnen 
wie im Westen. Hier schickte sich die Kirche selbst an, Erbin des Im­
perium Romanum zu werden; umso schärfer reagierte sie auf die byzan­
tinisch-reichskirchliche Form der Einordnung der Kirche in das römische 
Reich und gegen die geistliche Überhöhung eines Kaisertums, das nach 
ihrer Auffassung in der Kirche nur zu lernen, nicht aber zu lehren 
hatte 22). Solche Auffassungen aber mußten wie die Augustins grund­
sätzlich der Neigung Abbruch tun, dem byzantinischen Reiche eine reli­
giöse Würde zuzusprechen, aus der ein Weltherrschaftsanspruch christ­
lich hätte begründet werden können. So fühlte man sich im Westen 
auch weniger geneigt, die Weissagung vom römischen Endreich auf By­
zanz zu übertragen. Dazu aber kam die seit dem 4. Jahrhundert immer 
stärker um sich greifende innere Entfremdung der griechischen und der 
lateinischen Kirche, die ihren deutlichsten Ausdruck fand in den großen 
dogmatischen Kämpfen, in denen oft mit allen Mitteln staatlicher 
Zwangsgewalt versucht wurde, das Papsttum auf die von ihm als haere­
tisch abgelehnte Mittellinie reichskirchlicher Einigungsversuche festzu­
legen. Es ist aber bezeichnend, daß es im Abendland zu lange anhalten­
den Schwierigkeiten für das Papsttum kam, als das letztere im Drei­
kapitelstreit dem staatlichen Druck in einer dogmatischen Frage erlag 23).

Diese Begegnung mit einem Kaisertum, das nach den Begriffen der 
lateinischen Kirche immer wieder griechische Haeresie förderte, ist für 
das Geschichtsbild des Abendlandes sehr wichtig geworden. Mochte in 
der Liturgie eine Erinnerung an die alte Gleichung von christlichem und 
römischem Reichsgedanken fortleben 24), die Geschichtswerke des frühen

richt 1 (1950) 332ff., bes. 345, und dessen demnächst in der ZRG. Kan. Abt. 
erscheinende Untersuchung: Papst Leo d. Gr., römischer Primat und Reichs­
kirchenrecht.
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